
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Elektronische Medien dürfen von Schülerinnen und Schülern auf dem Schulgelände nur nach den 

„Regeln zur Mediennutzung“ benutzt werden.  

 Bei unerlaubter Benutzung kann diese im Ermessen der Lehrkraft gemäßer § 53 geahndet werden 

(erzieherisches Einwirken, zeitweise Wegnahme von Gegenständen und Ordnungsmaßnahmen). 

Weggenommene Gegenstände werden in der Regel nach der letzten regulären Unterrichtsstunde 

des Tages durch die Schulleitung oder eine beauftragte Person zurückgegeben (an Langtagen nach 

16:00 Uhr, an Kurztagen nach 13:20 Uhr).  

 

 

 

 


